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tum zurückkehren, nicht jene, die dabei schwiegen7. Innocenz griff 
traditionelle Klagen gegen die Juden auf und spitzte sie zu8. Er propa-
gierte 1205 das Konzept der ewigen Knechtschaft der Juden wegen des 
Gottesmords. Er glaubte an eine Art Hostienschändung: Die Juden 
würfen drei Tage lang die Milch der christlichen Ammen in die Latrine, 
nachdem diese die Hostie empfangen haben9. Die Kirche sei die Braut, 
die Synagoge die verstoßene Hagar. Er verglich die Juden mit Kain, 
dem Urmörder, der wegen seiner Tat heimatlos herumirren musste. 
Er beklagte den Skandal, dass Juden ihnen selbst unreine Überreste 
geschächteten Fleischs und koscheren Weins an Christen verkauften, 
woraus zuweilen gar Abendmahlswein, das Sakrament des Blutes des 
Herrn hergestellt werde.10 Beim französischen König beklagte er sich 
darüber, dass die Juden sogar Wucher auf Wucher nähmen (modern 
gesprochen Zinseszins), christliche Diener und Ammen beschäftigten, 
mit denen sie Schändliches trieben. Ihrem Zeugnis gegen Christen 
werde geglaubt, gegen sie aber christliche Zeugen nicht zugelassen. Am 
Karfreitag liefen sie entgegen allem Brauch durch Straßen und Plätze, 
verlachten die Christen, wollten sie an der Verehrung des Kreuzes 
hindern und lästerten den Namen Gottes. Neben einer Kirche in Sens 
hätten sie eine neue Synagoge errichtet, welche die Kirche bei weitem 
überrage, wo sie ihren Ritus mit lauten Stimmen feierten und dabei 
denjenigen in der Kirche nebenan störten. Ihre Türen stünden den Die-
ben die ganze Nacht offen und wenn man bei ihnen Diebesgut finde, 
könne keiner gegen sie sein Recht erhalten. Wenn sich die Gelegenheit 
biete, brächten sie Christen sogar um11. Die hieran von einzelnen For-
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